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Der Bergwald im internationalen Kontext
Zielvorgaben für die Behandlung des Bergwaldes im deutschsprachigen Alpenraum

Franz Binder und Bernhard Felbermeier

Der Zustand der Berg- und Schutzwälder beeinflusst die Lebensbedingungen in weiten Teilen Europas. Seine Bedeutung für die 
Alpenbewohner wird oftmals von der Bevölkerung und Politik nicht entsprechend wahrgenommen. In zahlreichen internatio
nalen und nationalen Programmen wird auf die Besonderheit des Bergwaldes eingegangen. Allerdings fehlt – von Einzelfällen 
wie der »Wald-Wild«-Frage abgesehen – eine speziell auf die Bergwaldbewirtschaftung abgestellte Handlungsstrategie der 
 Alpenanrainerstaaten. Dies könnte auf die fehlende Begriffsbestimmung für den Bergwald zurückzuführen sein. 

Betrachtet man den Wald in den Berggebieten der Europäi
schen Union (Art. 23 EU-Verordnung 950/97), so wird die Be
deutung des Bergwaldes für Europa deutlich. Zu den Bergge
bieten gehören die Hochgebirge wie die Alpen oder Pyrenäen 
genauso wie die Mittelgebirge Bayerischer Wald oder Schwarz
wald. In den Berggebieten leben über 93 Millionen Menschen. 
Das sind 19 % der Gesamtbevölkerung in der EU  (Dax und Ho
vorka 2004). Für die Gebiete charakteristisch ist ein in der Re
gel hoher Waldanteil. Dieser liegt regional beispielsweise in 
den Pyrenäen und den östlichen Alpen zwischen 61 und 80 % 
(Nordic Centre for Spatial Development 2004). Die Ungunst des 
Klimas und der Topographie erschwert die Bewirtschaftung 
des Waldes in den Berggebieten. Die Folge sind hohe Kosten 
für die Waldinfrastruktur, die Holzernte und den Holztrans
port. Häufig lohnt sich die Bewirtschaftung für den Eigentü
mer dadurch heute nicht mehr und wird eingestellt. Dies führt 
zu schwerwiegenden Nachteilen für die Gesellschaft, da hier
durch bewährte Formen der Nutzung natürlicher Ressourcen 
im Gebirge wegfallen, obwohl der bewirtschaftete Wald in die
sen Gebieten oft weit über die Berggebiete hinausreichend 
Schutz gegen Naturgefahren bietet, eine vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt beherbergt und als Arbeitsplatz und Einkom
mensquelle gerade im ländlichen Raum von existenzieller 
Bed eutung ist. Der Wald in Berggebieten beeinflusst infolge
dessen ganz wesentlich den Lebensraum der ansässigen Be
völkerung und damit auch die Entwicklung der Alpenländer. 
Die Politik kennt den hohen sozioökonomischen Wert des 
Waldes und die Probleme, welche auftreten, wenn er nicht 
mehr bewirtschaftet wird und richtet ihre Aktivitäten darauf 
aus. Typische Beispiele sind die Schutzwaldstrategie in Öster
reich (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 2010), das Pro
jekt SilvaProtect-CH in der Schweiz (Giamboni 2008) oder die 
Sanierung der Schutzwälder in Bayern, in die seit 1986 rund 
78 Millionen Euro geflossen sind  (Bay. StMELF 2013). 

Die Pflege des Berg- und im engeren Sinne des Schutzwal
des richtet sich in den Alpenländern nach den landesspezifi
schen Zielvorstellungen. Diese können den Schutz des Wal
des im Allgemeinen betreffen oder sich auf ganz konkrete 
Aufgaben des Waldes, wie zum Beispiel den Schutz von Ob
jekten vor Lawinen, beziehen. Sie spiegeln landesspezifische 
Erfordernisse wider. Die Länder beschreiten für die Bewälti

gung dieser länderübergreifenden Probleme unterschiedliche 
Wege, obwohl eine aufeinander abgestimmte Vorgehensweise 
inhaltlich als auch EU-politisch von Vorteil wäre. Die Alpen
konvention  (Umweltminister der Alpenländer 1991) sieht das letzt
endlich beispielsweise im Alpenraum für ihre Vertragspartei
en vor (siehe Kasten). Ein gemeinsames Vorgehen erfordert 
daher den Vergleich der unterschiedlichen Zielvorstellungen 
und Strategien, die zur Behandlung von Gebirgs- und Schutz
wäldern existieren  (Felbermeier 2007) und die Vereinheitlichung 
von Begrifflichkeiten (Binder und Felbermeier 2007). Eine um
fangreiche Literaturauswertung zu dieser Problematik erfolg
te im Rahmen des INTERREG III C Network Mountain 
Forest (NMF) mit Österreich als Leadpartner, die das Bayeri
sche Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten kofinanzierte. 

Foto: F. Binder 

Abbildung 1: Für viele Regionen in den Alpen ist ein überdurch
schnittlich hoher Waldanteil charakteristisch. 
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Alpenkonvention
Die Alpenkonvention vom 17. November 1991 ist ein völker
rechtlicher Vertrag über den umfassenden Schutz und die 
nachhaltige Entwicklung der Alpen. Sie wurde von den Alpen
staaten und der Europäischen Union ratifiziert. In der allge
mein gehaltenen Rahmenkonvention verpflichten sich die Ver
tragsparteien, die Ziele der Alpenkonvention in sogenannte 
Durchführungsprotokolle zu konkretisieren  (Umweltminister 
der Alpenländer 1991). Das Protokoll »Bergwald« (Umweltmini
ster der Alpenländer 1996) – mit Ausnahme der Europäischen 
Union von allen Vertragsparteien der Alpenkonvention unter
zeichnet – stellt eine Grundlage für die Ableitung einer ge
meinsamen länderübergreifenden Strategie zur Bergwaldpoli
tik dar. Es bezeichnet in seiner Präambel den Bergwald als 
Vegetationsform, welche – oft weit über die Berggebiete hi
nausreichend – den wirksamsten, wirtschaftlichsten und land
schaftsgerechtesten Schutz gegen Naturgefahren, insbesonde
re Erosionen, Hochwasser, Lawinen, Muren und Steinschlag, 
leisten kann. Eine genauere Definition für den Bergwald fehlt. 
Die Aussagen sind daher auf den Wald im Anwendungsbe
reich der Alpenkonvention zu beziehen. 

Die Alpenkonvention in Verbindung mit dem Bergwaldpro
tokoll sieht als Zielsetzung unter anderem vor, den Bergwald 
als naturnahen Lebensraum zu erhalten und Schalenwildbe
stände auf jenes Maß zu begrenzen, welches eine natürliche 
Verjüngung standortsgerechter Bergwälder ohne besondere 
Schutzmaßnahmen ermöglicht. Den Schutzfunktionen des 
Bergwaldes wird von den Vertragspartnern eine Vorrangstel
lung eingeräumt. Die notwendigen Maßnahmen sind im Rah
men von Schutzwaldpflegeprojekten fachkundig zu planen und 
durchzuführen (Umweltminister der Alpenländer 1991). 

Ziele und Strategien bezüglich lokaler Funktionen 
des Bergwaldes

Agenda 21 der Vereinten Nationen
Die Vereinten Nationen haben für die Bewirtschaftung von 
Wäldern und für die Behandlung von Berggebieten in der 
Agenda 21 vom 14. Juni 1992 zahlreiche Ziele festgelegt und 
nehmen damit Einfluss auf die lokale Waldentwicklung (Kon
ferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992). 
Die Agenda 21 unterscheidet nicht zwischen Wald im Allge
meinen und Berg- oder Schutzwald. Einige der Zielsetzungen 
besitzen allerdings einen direkten Bezug zu Berg- und Schutz
wäldern bzw. können auf diese übertragen werden. Dazu zäh
len unter anderem: 
• der Schutz gegen Überweidung und ungeregelten Wildver

biss (Punkt 10.10); 
• die Rekultivierung geeigneter Berg- und Hochlandregionen 

zu Schutzzwecken und zur Vermeidung von Bodenerosion 
sowie die Durchführung von Programmen zur Sanierung ge
schädigter Landflächen, auch im Bereich der Kommunal
forstwirtschaft, Dorfgemeinschaftswälder, Agroforst- und 
Waldweidewirtschaften (Punkt 11.13); 

• die Integration aller forst-, weide- und wildwirtschaftlichen 
Tätigkeiten in einer Weise, dass spezifische Bergökosysteme 
erhalten bleiben (Punkt 13.6); 

• die Ausweisung von Gefahrenzonen, die besonders durch 
Bodenerosion, Hochwasser, Erdrutsche, Erdbeben, Schnee
lawinen und andere Naturereignisse geprägt sind (Punkt 
13.7); 

• die Erfassung von Informationen für die Einrichtung von 
Datenbanken und Informationssystemen, um eine Bewer
tung der Umweltrisiken und Naturkatastrophen in Bergöko
systemen zu erleichtern (Punkt 13.5); 

• die regionale Zusammenarbeit und der Austausch von Da
ten und Informationen zwischen den Ländern, die sich ei
ne Gebirgskette bzw. ein Flusseinzugsgebiet teilen, insbeson
dere zwischen denjenigen, die von Bergkatastrophen und 
Hochwasser bedroht sind (Punkt 13.8). 

Der Implementierungsplan der Agenda 21 sieht vor (United Na
tions 2002), Programme einzurichten, welche Entwaldung, Ero
sion, Landdegradation und Störungen des Wasserhaushaltes 
verringern. Konkret wird der Bergwald dann in der Resoluti
on zur nachhaltigen Entwicklung von Berggebieten genannt 
(United Nations 2008). Die Resolution betont die Bedeutung der 
Bergwaldsanierung und die Anwendung der Alpenkonventi
on einschließlich ihrer Protokolle. 

Europäische Forststrategie, Forstaktionsplan und Landwirt
schaftsförderung
Am 15. Dezember 1998 hat der Europäische Rat eine Ent
schließung über eine Forststrategie der Europäischen Union 
angenommen. Sie betont die Bedeutung multifunktionaler 
Wälder und einer nachhaltigen Waldwirtschaft für die Gesell
schaftsentwicklung. Die Strategie unterstreicht die Umsetzung 
internationaler Verpflichtungen, Prinzipien und Empfehlun
gen über nationale oder regionale Waldprogramme und betont 
das Erfordernis in allen Politikfeldern, die für den Forstsek
tor von Bedeutung sind, die Koordination, Kommunikation 
und Kooperation zu verbessern  (European Council 1998). 

Der EU-Forstaktionsplan vom 15. Juni 2006 baut auf dem 
Bericht über die Umsetzung der EU-Forststrategie auf (Europe
an Commission 2006). Er geht unter Schlüsselaktion 9 »Verbesse
rung des Schutzes der Wälder in der EU« konkret auf den Wald 
in den Berggebieten ein und hält fest, dass die steigende Bedro
hung durch Naturkatastrophen, extreme Witterungsbedingun
gen sowie Erosions- und Wüstenbildungsprobleme in Teilen 
Europas die Bedeutung der Schutzfunktion der Wälder unter
streicht. Eine koordinierte Überwachung und Planung sowie 
wirksame Schutzmaßnahmen werden als erforderlich gesehen.  
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Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa
Die Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa 
(MCPFE) ist ein forstpolitischer Prozess der europäischen 
Staaten auf Ministerebene. In diesem Prozess werden Richtli
nien, Kriterien und Indikatoren nachhaltiger Forstwirtschaft 
zum Schutz der Wälder in Europa entwickelt. Die erste Kon
ferenz fand 1990 in Straßburg statt. Seitdem haben fünf wei
tere Konferenzen stattgefunden, die letzte 2011 in Oslo. Mit 
Abschluss jeder Konferenz wurde eine gemeinsame Erklärung 
abgefasst sowie Resolutionen beschlossen, die von den Teil
nehmerstaaten unterzeichnet werden und der Entwicklung ei
ner nachhaltigen Forstwirtschaft in Europa Rechnung tragen. 
Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich zur Umsetzung der 
Resolutionen auf nationaler Ebene und berichten darüber. 

Auf die Behandlung der Bergwälder geht die in Straßburg 
beschlossene Resolution 4 »Anpassung der Bewirtschaftung der 
Bergwälder an neue Umweltbedingungen« ein. In der Resoluti
on sind mehrere Ziele festgelegt, wie beispielsweise die Notwen
digkeit finanzieller Fördermaßnahmen, sollte das Einkommen 
aus der Waldwirtschaft die für Stabilität und Kontinuität des 
Waldes notwendigen Maßnahmen unterschreiten. Die Anpas
sung der Bewirtschaftungsmethoden der Gebirgswälder in den 
Ländern wird gefordert, um eine Destabilisierung dieser emp
findlichen Ökosysteme zu verhindern. Die Warschauer Resolu
tion 2 »Wald und Wasser« hebt die Wichtigkeit der Bergwälder 
für die Reduktion von Erdrutschen, Erosion und Auswirkun
gen von Lawinen hervor. Die Unterzeichnerstaaten und die Eu
ropäische Gemeinschaft verpflichten sich, die Schutzfunktio
nen der Wälder für Wasser, Boden und zur Minderung von 
wasserbezogenen Naturkatastrophen durch nachhaltige Wald
bewirtschaftung, einschließlich öffentlicher und privater Part
nerschaften, zu erhalten und zu verbessern  (Ministerial Conference 
on the Protection of Forests in Europe 2007). 

Ein starkes Netz stärkt Bergwald

Foto: M. Arzberger 

Die Absolventen des Lehrgangs »Bergwaldmanager/-innen« 2013 zu
sammen LFD Josef Fuchs (Tirol), dem Koordinator der Landeschutzwald
plattform Kurt Ziegner, dem Präsidenten des Tiroler Forstvereins Eugen 
Sprenger und den Teilnehmern am ersten Vernetzungstreffen 

42 erfahrene und frisch zertifizierte Bergwaldmanager/innen 
aus Österreich, Bayern und der Schweiz trafen sich am 19. Sep
tember im tirolerischen Vill zum ersten Vernetzungstreffen. Im 
Mittelpunkt stand der Erfahrungsaustausch rund um Kommu
nikationswege und Beteiligungsstrategien im Naturraum Berg-
und Schutzwald. Gastgeber war der Tiroler Forstverein. Der Ein
führungsvortrag von DI Andi Wildauer, Leiter des Stadtforstamts 
Innsbruck, zeigte auf, dass die Aufgaben der Forstleute komple
xer werden, denn die Gesellschaft nimmt den Alpenraum zuneh
mend als eine »grenzenlose Einheit« wahr. Deshalb ist es wich
tig, dass sich die Verantwortlichen für die Natur vernetzen und 
austauschen. Die Diskussion über passendende Formen der Be
teiligung der vielfältigen Interessensgruppen wurde in zwei an
schließenden Workshops intensiv fortgeführt. 

Fazit: Der Berg- und Schutzwald in den Alpen wird nur dann 
langfristig den Siedlungsraum vor Lawinen, Steinschlag, Muren 
und Rutschungen schützen können, wenn es gelingt, ein breites 
gesellschaftliches Bewusstsein für den Schutz des Waldes und 
den sensiblen Umgang mit der Natur zu entwickeln. 

Höhepunkt des Tages war die Verleihung der Abschluss
zertifikate an den vierten Fortbildungsjahrgang »Bergwald
Manager/in« durch Landesforstdirektor Josef Fuchs und den Prä
sidenten des Tiroler Forstvereins Eugen Sprenger. 19 Lehr gangs
teilnehmer bildeten sich 2013 in den Bereichen Kommunikation, 
Beteiligungsprozesse und Projektmanagement erfolgreich weiter. 

Das Lehrgangskonzept wurde in einem EU-geförderten INTE
REG-Projekt entwickelt und 2010 erstmals für Förster und Wald
aufseher aus Tirol und Bayern angeboten. Der länderübergrei
fende Lehrgang wurde mit dem »Alpinen Schutzwaldpreis 2011« 
ausgezeichnet. Inzwischen ist die Arbeitsgemeinschaft Alpenlän
discher Forstvereine Träger der Fortbildung, die in den beruf
lichen Alltag der Teilnehmer/-innen integriert ist. Anmeldungen 
für 2014 in Südtirol sind noch möglich. Monika Arzberger 

Landesgesetzliche Regelungen in ausgewählten Alpenländern
Die Landesgesetze enthalten im Regelfall keine gesonderten Tat
bestände zum Bergwald. Zahlreiche Regelungen haben jedoch 
unmittelbaren Einfluss auf die Behandlung des Bergwaldes. 

In Deutschland bildet das Bundeswaldgesetz in der Fas
sung vom 31. Juli 2010 das Rahmengesetz für die Waldgesetze 
auf Landesebene. Es schreibt ganz allgemein fest, dass der 
Wald wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) 
und wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für 
die dauernde Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das 
 Klima, den Wasserhaushalt, die Reinhaltung der Luft, die Bo
denfruchtbarkeit, das Landschaftsbild, die Agrar- und Infra
struktur und die Erholung der Bevölkerung (Schutz- und Er
holungsfunktion) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren 
und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu 
 sichern ist. Das Waldgesetz für Bayern in der Fassung vom 
22. Juli 2005 benennt im Artikel 5 den Begriff Bergwald ohne 
ihn zu definieren und erklärt Wald in den Hoch- und Kamm
lagen der Alpen und der Mittelgebirge zu Schutzwald. Der 
Grundsatz »Wald vor Wild«, um einen standortsgemäßen und 
möglichst naturnahen Zustand des Waldes zu bewahren oder 
herzustellen, ist dezidiert als Ziel formuliert. Rodung und 
Kahlhieb im Schutzwald sind untersagt, soweit Beeinträchti

Ein starkes Netz stärkt Bergwald
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gungen des Schutzzwecks zu erwarten sind. Für die Erbrin
gung besonderer Gemeinwohlleistungen im Staatswald sind 
Zuwendungen nach Maßgabe der verfügbaren Haushaltsmit
tel bereitzustellen. Solche Gemeinwohlleistungen sind insbe
sondere die Schutzwaldsanierung und Schutzwaldpflege. 

Tagung der Arge Alpenländischer Forstvereine

Die Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer Forstvereine lädt alle 
drei Jahre jeweils in einem anderen Mitgliedsland zu einer Fach
tagung zum Thema Gebirgswald ein. In diesem Jahr fand die Ta
gung am 27. und 28. Juni in Bad Reichenhall statt. Federführen
der Organisator war der Bayerische Forstverein. Unterstützt 
durch die Bayerische Forstverwaltung und durch das Unterneh
men Bayerische Staatsforsten konnte ein interessantes Vortrags
und Exkursionsprogramm zum Thema »Nachhaltige Forstwirt
schaft im Hochgebirge« geboten werden. Über 300 Teilnehmer 
aus Bayern, Graubünden, Kärnten, Liechtenstein, St. Gallen, Salz
burg, Südtirol, Tirol und Vorarlberg informierten sich über die 
Bergwaldbewirtschaftung im Bayerischen Alpenraum. 

Am ersten Tag standen acht Vorträge auf dem Programm. 
Bayerns Forstminister Helmut Brunner wies auf die Bedeutung 
des Bergwaldes für die einheimische Bevölkerung hin. Prof. Mi
chael Suda, Technische Universität München, ging auf das sich 
ändernde Aufgabenspektrum des Försters ein. Neben den fach
lichen Kompetenzen sind immer mehr seine sozialen Fähigkei
ten gefragt. Reinhardt Neft, Vorstand der Bayerischen Staats
forsten, sieht die nachhaltige Forstwirtschaft im Bergwald als 
das Zukunftsmodell an, da mit ihr die Multifunktionalität des 
Bergwaldes am besten gefördert wird. Michael Lechner, erster 
Vorstand der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen, sprach das 
Thema Jagd an und forderte, den Grundsatz »Wald vor Wild« 
konsequent umzusetzen. Robert Berchtold, Bereichsleiter am 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren, 
brachte zum Ausdruck, dass die Bergwaldoffensive (BWO) in 
sehr kurzer Zeit viel in den Köpfen und im Gelände bewegt hat. 
Die BWO habe seit Jahrzehnten den deutlichsten Motivations
schub zur Bewirtschaftung der Bergwälder bewirkt. Roland 
 Baier, stellvertretender Leiter des Nationalparks Berchtesgaden, 
berichtete über das Waldmanagement in einem Alpennational
park. Ein wichtiger Bestandteil ist die Einrichtung einer Borken
käferbekämpfungszone mit konsequenter Aufarbeitung des 
Brutmaterials. Prof. Wolfgang Schröder, Technische Universität 
München, trug zum Einfluss von Großraubtieren auf die Scha
lenwildpopulation vor. Die Vortragsreihe schloss Prof. Jörg Priet
zel, Technische Universität München. Nach seiner Meinung wird 
die Humusnachhaltigkeit zum zentralen Kriterium nachhaltiger 
Forstwirtschaft in den Bayerischen Alpen werden. 

Der zweite Tag war zahlreichen Exkursionen gewidmet, die 
alle wichtigen Fragen zur nachhaltigen Forstwirtschaft im Gebir
ge aufgriffen. Von den 14 angebotenen Exkursionen konnten 
zehn durchgeführt werden. Den größten Anklang fand das The
ma »Jagd ist Waldbau«. Franz Binder 

In Südtirol  ging mit dem Autonomiestatut vom 31. August 
1972 die primäre Gesetzgebungsbefugnis im Bereich Forst
wirtschaft auf die autonomen Provinz Bozen-Südtirol über 
(Ellecosta 2004). Im Südtiroler Forstgesetz in der Fassung vom 
21. Oktober 1996 wird der Begriff Berggebiet im Zusammen
hang mit Fördermaßnahmen verwendet, im Gesetz jedoch 
nicht definiert. Auch der Begriff Schutzwald wird nicht er
wähnt, jedoch sinngemäß durch die Auferlegung der forstlich
hydrogeologischen Nutzungsbeschränkung auf einen Großteil 
der Wälder und deren nachhaltige Behandlung angewandt. 
Für den Bergwald gelten daher die allgemeinen Zielsetzungen 
für Wald. Wie das Waldgesetz für Bayern geht das Forstgesetz 
auf die Wald-Wild-Problematik ein. Der Schalenwildbestand 
ist so zu regulieren, dass die Erhaltung des Waldes und beson
ders seine natürliche Verjüngung mit standörtlich geeigneten 
Baumarten auch ohne besondere Schutzmaßnahmen nicht be
einträchtigt werden. 

In Österreich gelten für den Bergwald generell die forstge
setzlichen Begriffsbestimmungen und Regelungen für den 
Wald. In dem von den Bundesländern vollzogenen Bundesge
setz (Forstgesetz von 1975 in der Fassung vom 23. Oktober 
2013) ist die nachhaltige Erhaltung aller Wirkungen des Wal
des auf den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen 
vorgeschrieben. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
wird Wald mit der Leitfunktion  Nutzwirkung (Wirtschafts
wald), Schutzwirkung (Standorts-, Objektschutz- und Bann
wald), Wohlfahrtswirkung (Quell-, Brunnen-, Grundwasser
und Emissionsschutzwald) und  Erholungswirkung unterschie
den. Allgemein hat jede Waldfläche alle Funktionsarten, aber 
in unterschiedlichem Maß. Die Bewirtschaftung von Stand
ortschutz-, Objektschutz- und Bannwäldern erfolgt gemäß den 
forstrechtlichen und behördlichen Vorgaben. Die flächenhaf
te Gefährdung des Bewuchses durch wildlebende Tiere ist un
tersagt. Davon ausgenommen sind jagdbare Tiere. In diesem 
Fall wird das Verhältnis von Forstrecht zu Landesjagdrecht 
vom Forstgesetz geregelt. 

In der Schweiz bildet das Waldgesetz in der Fassung vom 
1. Januar 2008 das Rahmengesetz für die Gesetze auf Kantons
ebene. Für den Bergwald gelten die allgemeinen Zielsetzun
gen für Wald und damit die Erhaltung des Waldes in  seiner 
Fläche und räumlichen Verteilung, Erhalt der Schutz-, Wohl
fahrts- und Nutzfunktion, Förderung und Erhalt der Waldwirt
schaft sowie Schutz des Menschen und erheblicher Sachwer
te vor Lawinen, Rutschungen, Erosion und Steinschlag. Die 
Kantone haben die Zielvorgabe, den Wildbestand so zu regeln, 
dass die Erhaltung des Waldes, insbesondere seine natürliche 
Verjüngung mit standortsgerechten Baumarten, ohne Schutz
maßnahmen gesichert ist. Wo dies nicht möglich ist, treffen 
sie Maßnahmen zur Verhütung von Wildschäden. 

Tagung der Arge Alpenländischer Forstvereine
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Nationale Wald(Forst-)programme
Das Konzept der »Nationalen Waldprogramme« (NFPs) bildet 
ein zentrales Instrument für die Umsetzung internationaler 
Vereinbarungen im Rahmen eines nationalen Dialog- und Um
setzungsprozesses (United Nations 1992b und 1997). Ziel ist die 
eigenverantwortliche Entwicklung sektorübergreifender Stra
tegien unter Berücksichtigung der internationalen Vorgaben 
und nationalen Rahmenbedingungen. Neben partizipativen 
und subsidiären Prinzipien sind bei der Erstellung der Wald
programme die Gewohnheitsrechte und traditionellen Rech
te von lokalen Gemeinschaften und Waldbesitzern zu achten, 
Landeigentumsrechte zu sichern und effektive Koordinations
und Konfliktlösungsmechanismen zu etablieren  (Hofmann 
2002). 

Im Nationalen Waldprogramm von Deutschland werden 
die aus den internationalen Vereinbarungen stammenden Ziel
setzungen für den Wald weiter konkretisiert. Es wurden die 
fünf Handlungsfelder »Wald und internationale Zusammen
arbeit«, »Biodiversität«, »Waldbewirtschaftung und Natur
schutz«, »forstpolitische Instrumentenwahl, ökonomische Be
deutung der Forst- und Holzwirtschaft« und »neue Rolle(n) 
des Waldes« bearbeitet und über 182 Handlungsempfehlun
gen herausgestellt (BMELF 2000; BMVEL 2004). Konkrete Ziele 
bezüglich der Behandlung des Bergwaldes werden nicht ge
setzt.  Bayern hat 2001 mit den Arbeiten zu einem Waldpro
gramm begonnen, 2002 wurden in einem Zwischenbericht die 
ersten Ergebnisse vorgestellt  (Bay. StMLF 2002). Der Dialogpro
zess ist noch nicht abgeschlossen. Im Themenschwerpunkt 
»Wald als Eigentum« wird der Begriff Schutzwald in Verbin
dung mit finanziellem Ausgleich funktionsbedingter Bewirt
schaftungserschwernisse verwendet. Der Begriff Bergwald 
wird für die Beschreibung des Waldes in den Bayerischen Al
pen gewählt. 

Für  Südtirol wurde ein Landesforstplan erstellt, der im We
sentlichen auf folgende sechs Schwerpunkte setzt, ohne jedoch 
den Begriff Bergwald eigens zu definieren: 
• Erhalt und angemessene Entwicklung der Waldressourcen 

und ihr Beitrag zum globalen Kohlenstoff- Kreislauf 
• Erhalt der Gesundheit und Vitalität von Waldökosystemen 
• Erhalt und Förderung der produktiven Funktionen der Wäl

der (Holz- und Nichtholzprodukte) 
• Erhalt, Schutz und angemessene Verbesserung der biologi

schen Vielfalt in Waldökosystemen 
• Erhalt und angemessene Verbesserung der Schutzfunktio

nen in der Waldbehandlung 
• Erhalt und Verbesserung anderer sozioökonomischer Funk

tionen und Bedingungen 

Im Waldprogramm von Österreich (BMLFUW 2006) werden sie
ben Handlungsfelder festgelegt. Jedem Handlungsfeld ist ein 
Katalog strategischer und operationaler Ziele zugeordnet. Für 
die Erfüllung der Ziele sind konkrete Maßnahmen formuliert 
und zur Kontrolle der Zielerfüllung ein Set von Indikatoren 
definiert. Das Waldprogramm Österreichs stellt damit einen 
umfassenden Katalog von Zielen und Strategien dar. Der Berg
wald erfährt dabei keine gesonderte Erwähnung, wird aber 
unmittelbar und mittelbar vom Nationalen Waldprogramm 
betroffen. Im Handlungsfeld 5 wird auf die Schutzfunktionen 
der Österreichischen Wälder eingegangen. Eines der Ziele ist 
es, mittels eines einheitlichen und nachvollziehbaren Krite
rienkatalogs die Bewertung der Schutzwirksamkeit, der Be
einträchtigungsursachen und des Sanierungs- bzw. Maßnah
menbedarfes bezogen auf die Gefährdungssituation, den Ist
Zustand des Waldes und der Schutzgüter (Kategorien von 
Schutzobjekten) zu objektivieren. Das Schalenwildmanage
ment soll verstärkt an die ökologischen, insbesondere wald
baulichen Erfordernisse zur Sicherung aller Waldfunktionen 
angepasst werden 

Das Waldprogramm der Schweiz ist ein Handlungspro
gramm für den Bund, welches bis ins Jahr 2015 die Bundesak
tionen für den Bereich Wald festlegt und koordiniert. Es ana
lysiert die gegenwärtigen und zukünftigen Probleme und leitet 
daraus zwölf Ziele ab. Hauptziele sind die Sicherstellung ei
ner nachhaltigen Waldbewirtschaftung sowie – als Vorausset
zung dazu – günstige Rahmenbedingungen für eine effiziente 
und innovative Wald- und Holzwirtschaft. Der Bund konzen
triert sich auf fünf prioritäre Ziele. An erster Stelle sind die 
Leistungen des Waldes zum Schutz der Menschen und ihrer 
Infrastruktur (Siedlungen, Bahn, Straße etc.) auf einem ge
samtschweizerisch vergleichbaren Schutzniveau nachhaltig si
cherzustellen (BUWAL 2004). Dazu wird ein ganzes Maßnah
menbündel formuliert. So soll beispielsweise ein nationales 
Schutzwaldprogramm gefördert werden, welches vorwiegend 
aus einem Anreizsystem besteht. Der Begriff Bergwald wird 
verwendet, ohne ihn zu definieren. Hingegen wird der Begriff 
Schutzwald als Wald definiert, der die Menschen vor Natur
gefahren schützt.  

Schlussfolgerung

Eine Begriffsbestimmung für den Bergwald fehlt in allen be
kannten internationalen Abkommen und in den forstlichen 
Gesetzen der deutschsprachigen Alpenländer. Dies wider
spricht seiner Bedeutung für das Wohl der Allgemeinheit. Um 
den Bergwald und seinen Bewirtschafter gegenüber dem Wald 
im Flachland – zum Beispiel in Bezug auf Förderprogramme 
– besser unterstützen zu können, scheint eine Begriffsfestle
gung dringend notwendig (siehe u.a. EP 2005). Den einzigen ge
meinsamen Nenner für die Partnerländer stellt die Festlegung 
der Berggebiete durch die EU dar. Sie sollte daher die Grund
lage für eine gemeinsame paneuropäische Bergwald-Definiti
on bilden. Hierzu bedarf es einer Harmonisierung der Wald
definition. 
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Eine speziell auf den Bergwald abgestimmte Strategie der 
Bergwaldbehandlung fehlt, da die meisten Ziele und Strate
gien allgemein für den Wald formuliert wurden und den Berg
wald nur in Einzelfällen unmittelbar betreffen. Dazu zählt die 
»Wald-Wild«-Frage. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch 
alle Regelungen, ob international oder national. Beispielhaft 
wird hier aus dem Bergwaldprotokoll Art. 2 der Alpenkonven
tion zitiert: »Schalenwildbestände werden auf jenes Maß be
grenzt, welches eine natürliche Verjüngung standortgerechter 
Bergwälder ohne besondere Schutzmaßnahmen ermöglicht« 
(Umweltminister der Alpenländer 1996). Dies ist für die Verjün
gung des Bergwaldes und die Erhaltung seiner Funktionen von 
existenzieller Bedeutung. Insgesamt wird der Bergwald jedoch 
trotz seiner von den Partnerländern als wichtig eingestuften 
Sonderrolle in den verbindlichen Zielvorstellungen und Stra
tegien nur begleitend abgehandelt und nicht als gesonderter 
Natur- und Wirtschaftsraum betrachtet. 
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